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§ 41d BTV
 BTV - Bautechnikverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.11.2021

(1) Bei der Installation, Ersetzung oder Modernisierung eines gebäudetechnischen Systems ist die

Gesamtenergiee zienz des veränderten Teils oder, sofern relevant, des gesamten veränderten Systems vom

Verfügungsberechtigten der Anlage durch eine quali zierte Person bewerten zu lassen; § 47 Abs. 2 gilt sinngemäß.

Ausgenommen davon sind Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie die Ersetzung einer kleineren

Systemkomponente. Als relevant im Sinne des ersten Satzes gilt, wenn

a) ein neues gebäudetechnisches System installiert wird; oder

b) das gesamte gebäudetechnische System ausgetauscht wird; oder

c) ein Teil oder mehrere Teile eines gebäudetechnischen Systems einer größeren Modernisierung unterzogen

werden, die die Gesamtenergieeffizienz dieses Systems wesentlich beeinflussen können.

(2) Die Ergebnisse der Bewertung gemäß Abs. 1 sind zu dokumentieren und an den Eigentümer und den

Verfügungsberechtigten des Gebäudes zu übermitteln, sodass sie weiter zur Verfügung stehen und für die

Überprüfung der Einhaltung der Mindestanforderungen gemäß § 41c Abs. 1 und für die Erstellung eines

Energieausweises verwendet werden können. Der Eigentümer hat die Ergebnisse der Bewertung mindestens vier Jahre

aufzubewahren.

*) Fassung LGB.Nr. 59/2020
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